
 

 

 

 

 

Name: Vorname: 

Name des Kindes: Vorname des Kindes: 

Straße: Postleitzahl + Ort: 

E-Mailadresse:  

  

Datum und Ort Unterschrift 

Kontonummer  

Bankleitzahl  

IBAN ggf. BIC  

SEPA-Einzugsermächtigung Gläubiger-ID-Nr. DE46ZZZ0000078453 

FÖRDERVEREIN 

GESCHWISTER-SCHOLL 

Realschule 

Ich ermächtige den Förderverein Geschwister-Scholl-RealschuIe und Geschwister-Scholl-Gymnasium e.V. hiermit widerruflich, den 

zu zahlenden Jahresbeitrag von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

von dem Förderverein Geschwister-Scholl-Realschule und Geschwister-Scholl-Gymnasium e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Der Einzug erfolgt jeweils in der ersten Dezemberwoche jeden Jahres, erstmalig für das Jahr, in dem die 

Mitgliedschaft beantragt wurde. Der Beitrag kann steuerlich abgesetzt werden. 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein. Als Mitglied zahle ich: 

GESCHWISTER-SCHOLL 

Gymnasium 

Beitrittserklärung 

 den Mindestbetrag von 12 € pro Jahr. 

 den Standardbetrag von 24 € pro Jahr. 

 einen Betrag von ……………… € pro Jahr. 

Vorsitzende: Doro Heim 2. Vorsitzende: Meike Uehr Kassenwartin: Jennifer Podlich-Tewes 

Kontakt unter  foerderverein-scholl@gmx.de 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Beitragsjahr ist das Schuljahr. Die Mitgliedschaft erlischt 

durch schriftliche Kündigung. Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Überweisung des 

Jahresbeitrages auf das Konto des Fördervereins (IBAN: DE23 4005 0150 0009 0051 25; SWIFT-BIC: WELADEDI MST) bis zum 01.12. 

eines jeden Jahres. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes bitten wir jedoch dringend um Teilnahme am SEPA-Lastschrift-

Einzugsverfahren. Im Rahmen der DSGVO willige ich mit meiner Unterschrift ein, dass die angegebenen Daten zum Zweck des 

Beitragseinzuges an die Sparkasse Münsterland Ost, sowie an das bearbeitende Steuerbüro weitergeleitet werden dürfen. Die hier 

angegebenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft 

werden die Daten gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 10 Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 

zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt. 


